
Willkommen in Hamburg! 

  

   

  

  

 

 

Das Hamburger schulische Aufnahmesystem  

für Flüchtlinge und neu zugewanderte 

Schülerinnen und Schüler ohne ausreichende 

Deutschkenntnisse 

Bezirkliche Bildungskonferenz Hamburg-Mitte 

„Bildungsarbeit mit geflüchteten Kindern und Jugendlichen““ 

am 13.April 2015, ab 16:30 bis 20.00 Uhr 

in der „Katharinenschule Hafen City“ 

Am Dalmankai 18, 20457 Hamburg 

 

Sabine Bühler-Otten, Beate Abdel-Kodous, Eric Vaccaro, 

Behörde für Schule und Berufsbildung 



Schulpflichtige Flüchtlinge 

Schulpflicht gilt für alle Kinder und Jugendlichen mit 

Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in Hamburg – 

unabhängig vom rechtlichen Status.  
 

(§ 37 Hamburgische Schulgesetz) 



Schulpflichtige Flüchtlinge 

a) Begleitete Flüchtlinge unter 16 Jahren 

 

b) Begleitete Flüchtlinge über 16 Jahren 

 

c) Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge („UMF“) 
 



Wohn-/Aufenthaltsorte und aktuelle 

Beschulungsformen für begleitete Flüchtlinge 

                                                                                                                                                                                                                    

 

ZEA Flüchtlingsunterkunft Freier 

Wohnungsmarkt 
Ankunft 

Regelschulen (Einzelfälle) Regelklassen VSK/1/2 

Basisklassen 

IVK-Klassen 

Regelschulen 

Regelklassen 

„ZEA-Klassen“ 

Angebote des HIBB (BVJ-M, VJ-M, AV-M; ca. 50%) 

Zuweisung 

über das 

SIZ 

 

 

Zuweisung 

über das IZ 

HIBB 



Wohn-/Aufenthaltsorte und aktuelle 

Beschulungsformen für unbegleitete Flüchtlinge 

                                                                                                                                                                                                                    

 

EVE Einricht. der stationären Jugendhilfe Freier 

Wohnungsmarkt 
Ankunft 

Regelklassen VSK/1/2 

Basisklassen 

IVK-Klassen 

Regelschulen 

 

Regelklassen 

(Sprachkurse?) 

? 

Angebote des HIBB (BVJ-M, VJ-M, AV-M; ca. 50%) 

Zuweisung 

über das 

SIZ 

 

 

Zuweisung 

über das IZ 

HIBB 



Ggf. IfBQ-Karte 



Die Vorbereitungsmaßnahmen an allgemein 

bildenden Regelschulen im Überblick 

Grundschule Jahrgang 1/2: 

Integration in Regelklasse + zusätzliche Sprachförderung 

 
Ab Jahrgang 2 (2. Hälfte): 

Basisklasse 
Grundschule 

Basisklasse 
Sekundarstufe I 

Internationale Vorbereitungs-

klasse (IVK) 

IVK  
ESA 

MSA 

Integration in Regelklasse + zusätzliche Sprachförderung 

Alphabetisiert? 

IVK  

3/4 

Nicht alphabetisiert?  

IVK  

5/6 

IVK  

7/8 



Anzahl der Basisklassen und Internationalen 

Vorbereitungsklassen (2012-2016) 

* Prognose 



Rahmenvorgaben 

Rahmenvorgaben zur schulischen Integration 

zugewanderter Kinder + Jugendlicher in Regelklassen 

vom 01.02.2012: 

 

• Die Stundenzuweisung entspricht den Bedarfsgrundlagen 

der Schulform und Jahrgangsstufe. 

• Intensivkurs Deutsch (ca. 6 Mon. Grundstufe + ca. 6 Mon. 

Aufbaustufe) 

• + Englisch, Mathematik, Sport, Lernbereich Gesellschaft ... 

• + 1 Jahr „Dritte Phase“ in der Regelklasse oder 2. Jahr in 

IVK-ESA oder IVK-MSA 

• Lehrkräfte  mit spezifischen Qualifikationen im Bereich 

Deutsch als Zweitsprache 



Rahmenpläne DaZ in IVK 

 

Rahmenpläne Deutsch als Zweitsprache in Vorbereitungsklassen 

Anforderungsniveau B1- 

Funktionale kommunikative Kompetenzen: 

• Hör- und Hör-/Sehverstehen 

• Leseverstehen 

• An Gesprächen teilnehmen 

• Zusammenhängendes Sprechen 

• Schreiben  

Linguistische Kompetenzen: 

• Wortschatz 

• Grammatik 

• Aussprache und Intonation 

• Rechtschreibung 

 

 

Übergang Grundstufe -> Aufbaustufe: Lernentwicklungsgespräch  

Übergang Aufbaustufe -> Regelklasse: Zeugnis   

 

Ein Jahr begleitende Förderung nach Eintritt in die Regelklasse  („Dritte Phase“). 
Sprachlernberater/innen  

 



DSD I 

 

DSD I für Schüler/innen 

 ab ca. 14 Jahren 

 nach 12 Monaten Intensivkurs DaZ 

 im ersten Jahr in der Regelklasse („dritte Phase) oder  

 im 2. Jahr IVK-ESA bzw. IVK-MSA 



Fortbildung Lehrkräfte 

Fortbildungen am Landesinstitut 

   Qualifizierungsmaßnahme „Unterricht in IVK“ 
   Qualifizierungsmaßnahme „DaZ“ 
   Qualifizierung von Sprachlernberater/innen 

   DSD I Fortbildung  

   Beratungsstelle DaZ 



Kontaktdaten 

 

Sabine Bühler-Otten 

Beate Abdel-Kodous 

Eric Vaccaro 

 

Freie und Hansestadt Hamburg 

Behörde für Schule und Berufsbildung 

Hamburger Straße 131, 22083 Hamburg 

 

sabine.buehler-otten@bsb.hamburg.de 

beate.abdel-kodous@bsb.hamburg.de 

eric.vaccaro@bsb.hamburg.de 

 


